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1 Veranlassung 

Bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH Karlsruhe (AVG) handelt es sich um die Infrastruktur-be-

treiberin der Eisenbahnbetriebsanlagen auf der Kraichgaubahn, die den Streckenabschnitt Heilbronn 

Hbf – Eppingen Bf. langfristig von der DB AG gepachtet hat. Die Stadtbahnstrecke wird als Nicht-

bundeseigene Eisenbahninfrastruktur (NE) nach der EBO betrieben. Im Abschnitt Schwaigern – 

Leingarten ist die Strecke auf ca. 3,2 km Länge nur eingleisig und stellt deswegen einen betrieblichen 

„Flaschenhals“ dar. Daher plant die AVG, die Bahntrasse zwischen Schwaigern (Landkreis Heil-

bronn) und Leingarten (Landkreis Heilbronn) zweigleisig auszubauen. In Teilbereichen handelt es 

sich dabei um eine Wiederherstellung der Zweigleisigkeit. Der Bahnkörper weist nach wie vor größ-

tenteils das Profil einer zweigleisigen Strecke auf. Für den Wiedereinbau des zweiten Gleises muss 

der Gleisabstand dennoch verbreitert werden, da der heute erforderliche und regelkonforme 

Gleisachsabstand mindestens 4,0 m beträgt. In einigen Bereichen, in denen der Bahnkörper zur 

Anpassung der Böschungsneigung verbreitert werden muss, erfolgen Eingriffe in aktuellen Böschun-

gen und bedingen somit auch einen Verlust von benachbarten Biotopstrukturen. Hierbei handelt es 

sich hauptsächlich um die nördliche Böschung. 

Das neue Gleis beginnt unmittelbar westlich des Bahnübergangs beim Haltepunkt Leingarten-West 

(ca. km 126,3), wo eine neue Weichenverbindung eingebaut wird. Das neue Gleis wird elektrifiziert, 

die Bauart entspricht der vorhandenen Oberleitungsanlage am bestehenden Gleis. Die Leit- und 

Sicherungstechnik muss umfangreich erweitert und angepasst werden, auch in Hinblick auf den 

künftig hier vorgesehenen Gleiswechselbetrieb. Zudem müssen mehrere neue Signale an der Stre-

cke installiert werden. 

Es wird aktuell davon ausgegangen, dass die gesamte Maßnahme in mehreren Bauabschnitten und 

während einer halbjährigen Streckentotalsperrung (von 06/2024 bis 12/2024) und einer anschließen-

den eingleisigen Sperrung (von 12/2024 bis 06/2025) hergestellt wird. Mit einem sinnvollen und leis-

tungsfähigen Schienenersatzverkehr (SEV) sollen die Auswirkungen auf die Reisenden so gering 

wie möglich gehalten werden. 

Baubeginn ist mit der Herstellung der Baustelleneinrichtungsflächen gemäß aktueller Planung im 

April 2024. Die Durchführung der Hauptarbeiten startet mit Beginn der Streckentotalsperrung. Zum 

aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der eingleisige Bahnbetrieb im Dezember 2024 

wiederaufgenommen werden kann. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen sowie die Aufnahme des 

2-gleisigen Bahnbetriebs soll bis spätestens Mitte 2025 erfolgen. 

Da die Planung in das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 1.25.060 „Leintal mit Seitentälern und an-

grenzenden Gebieten“ (Verordnung vom 14. Januar 1999) eingreift, wird nach § 63 NatSchG bei der 

Unteren Naturschutzbehörde Landkreis Heilbronn eine Befreiung von den Verboten der Verordnung 

zum LSG hiermit beantragt. Der zweigleisige Ausbau des Streckenabschnitts geht über die gemäß 

§ 6 der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet zulässige Unterhaltung und Instandsetzung einer 

rechtmäßig bestehenden Einrichtung hinaus. 
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2 Geplantes Vorhaben 

Neben dem erforderlichen zusätzlichen Gleis sind vorhandene Weichenverbindungen zu ergänzen 

bzw. neue Überleitverbindungen zu schaffen. Im Zuge des Neubaus des zweiten Gleises muss auch 

der Oberbau des vorhandenen Gleises an die neue Entwässerungssituation angepasst werden. Des 

Weiteren sind die Überführungen anzupassen. Um die Bestandseingriffe zu reduzieren wurde ange-

strebt, die Neutrassierung der Gleise so auszulegen, dass die Lage- und Höhenabweichungen mög-

lichst wenig vom Bestand abweichen. 

Der vorhandene Kabelkanal muss über die gesamte Strecke erneuert werden. Aufgrund der Aus-

baumaßnahme der Bahnstrecke muss die vorhandene Oberleitungsanlage teilweise zurückgebaut 

und mit zusätzlichen Fahrleitungsmasten ergänzt werden. 

Weiterhin wird im Zuge des zweigleisigen Ausbaus auch die Erweiterung des Gleiskörpers ein-

schließlich der Anpassung bzw. Erneuerung von vier Durchlassbauwerken entlang der Strecke er-

forderlich. Aufgrund der geringen Wasserdurchlässigkeit der Böden sind die geplanten Tiefenent-

wässerungsleitungen und die Bahngräben an verschiedene Vorfluter anzuschließen. Entlang der 

geplanten Bahnstrecke ist ein Dachprofil des Planums vorgesehen, das die Entwässerung der Gleis-

anlage seitlich zum vorgesehenen Bahngraben bzw. zur Tiefenentwässerungsanlage führt. 

Zusätzlich ist für die Fahrtrichtung Heilbronn – Eppingen am HP Schwaigern-Ost (TSWO) der Neu-

bau eines Bahnsteigs am neuen Richtungsgleis erforderlich. Der Bahnsteig ist als Fertigteilbahnsteig 

mit Tiefgründung konzipiert. Der Zugang zum Bahnsteig wird mittels einer Rampenanlage herge-

stellt. Weiter beinhaltet die Maßnahme die Anpassung von zwei Bahnübergängen an die neue Gleis-

lage sowie die Verlängerung der Personenunterführung westlich des Haltepunktes „Schwaigern-Ost“ 

(EMCH + BERGER, 2021). Des Weiteren wird südlich der Gleise von km 128,8+60 bis km 129,2 +20 

eine Lärmschutzwand installiert, welche mit Kleintierdurchlässen versehen ist.  
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3 Landschaftsschutzgebiet 1.25.060 „Leintal mit Seitentälern und angren-

zenden Gebieten“ 

Das LSG 1.25.060 „Leintal mit Seitentälern und angrenzenden Gebieten“ befindet sich auf den Ge-

markungen der Gemeinden Eppingen (16,46 %), Leingarten (21,55 %) und Schwaigern (63,98 %) 

und umfasst eine Kulturlandschaft mit landschaftsprägenden und ökologisch bedeutsamen Struktu-

ren wie Ufergehölze an Gewässern, Wiesen, Streuobstbestände, Weinberge mit Trockenmauern, 

Raine, Hecken und Laubwaldflächen. Für die Allgemeinheit besitzt diese Landschaft einen beson-

deren Erholungswert (Datenauswertebogen LSG 1.25.060 - Leintal mit Seitentälern und angrenzen-

den Gebieten). 

 

Abb. 1: Lage der auszubauenden Trasse (rot) innerhalb des Landschaftsschutzgebiets 1.25.060 

„Leintal mit Seitentälern und angrenzenden Gebieten“ (grün, aus LANDESANSTALT FÜR 

UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG) 

 

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes gemäß § 3 der Verordnung ist die Erhaltung der land-

schaftlichen Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Kulturlandschaft des Leintales mit seinen Nebentä-

lern und angrenzenden Gebietsteilen. Zu sichern sind insbesondere die landschaftsprägenden und 

ökologisch bedeutsamen Strukturen wie Ufergehölze an Gewässern, Wiesen, Streuobstbestände, 

Weinberge mit restlichen Trockenmauern, Raine, Hecken und Laubwaldflächen. 

Weiterer Schutzzweck ist die Gewährleistung eines ausgewogenen Naturhaushaltes und die Erhal-

tung des besonderen Erholungswertes für die Allgemeinheit. 
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4 Konfliktanalyse 

Der auszubauende Streckenabschnitt war bereits einmal zweigleisig. Dieser Zustand wird durch die 

vorliegende Planung damit wiederhergestellt. Allerdings werden gemäß aktuellem Standards und 

Vorschriften viele Begleitanlagen verändert oder neu hergestellt, wie bspw. der neue HP in Schwai-

gern oder die Bahnübergänge. 

Wie aus der Übersicht in Abb. 1 deutlich wird, liegt fast die gesamte auszubauende Bahnstrecke mit 

erweitertem Gleiskörper innerhalb des Landschaftsschutzgebiets 1.25.060 „Leintal mit Seitentälern 

und angrenzenden Gebieten“. Zwischen km 125,35 und 126,7, unmittelbar westlich von Leingarten, 

befindet sich die Trasse außerhalb des LSG. 

Die Baustelleneinrichtungs (BE)-Flächen Logistikfläche Abschnitt 1 (Bahn-km 126,7 bis 127,0, links 

der Bahn), Logistikfläche Abschnitt 2 (Bahn-km 127,8 bis 128,1, rechts der Bahn [r.d.B.]) und Logis-

tikfläche Abschnitt 3 (Bereich Hp Schwaigern-Ost ca. Bahn-km 128,8+50 bis 129,0+50 r.d.B) befin-

den sich innerhalb des LSG. Die dortigen Logistikflächen links der Bahn liegen innerhalb des LSG, 

befinden sich aber im bebauten Innenbereich, woraus kein Konflikt mit dem LSG abzuleiten ist.  

Während der Bauphase ist durch die Baustelle, die BE-Flächen, Baustraßen, Verkehr mit Baufahr-

zeugen usw. mit einer vorübergehenden Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Erho-

lungswertes der Landschaft im jeweiligen Baubereich zu rechnen. 

Aufgrund der bereits im Bestand vorhandenen bahntechnischen Prägung des Eingriffsbereiches wird 

nicht von einer erheblichen dauerhaften Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bzw. des Erho-

lungswertes der Landschaft sowie den weiteren Schutzzwecken des LSG durch den geplanten zwei-

gleisigen Ausbau ausgegangen.  

Im nachfolgenden Kapitel werden die Maßnahmen aufgeführt, die gewährleisten, dass die Umset-

zung des Vorhabens dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes 1.25.060 „Leintal mit Sei-

tentälern und angrenzenden Gebieten“ (Verordnung vom 14. Januar 1999) nicht zuwiderläuft und 

den Charakter des Landschaftsschutzgebietes nicht ändert. Handlungen, die den Naturhaushalt 

schädigen, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig stören, eine im Sinn des Schutzzwecks 

geschützte Flächennutzung auf Dauer ändern, das Landschaftsbild nachhaltig ändern oder die na-

türliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeinträchtigen und / oder den Naturgenuss oder 

den Erholungswert der Landschaft beeinträchtigen, finden damit nicht statt (§ 4 der LSG-

Verordnung).  
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5 Maßnahmen 

5.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Für sämtliche Eingriffe gelten grundsätzlich als Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen die 

Ausführungen in den Kap. 6 bis 8 des Bodenschutzkonzeptes in der Genehmigungsplanung 

(MAILÄNDER CONSULT, 2022), die nachfolgend in kurzer Form wiedergegeben werden. 

Für alle Arbeiten, die mit Einwirkungen auf anstehende Böden verbunden sind, gelten folgende 

Grundsätze in der Durchführung:  

 Oberboden darf gemäß Tabelle 2 sowie Bild 2 in der DIN 19639 nur bei hinreichend trocke-

nen Bedingungen ohne zusätzliche technische Maßnahmen direkt befahren werden. Bei 

nicht hinreichend trockenen Bodenverhältnissen sind technische Maßnahmen wie der Ein-

satz von Lastverteilungsplatten vorzusehen  

 Freigelegter Unterboden darf grundsätzlich nicht direkt befahren werden, sofern dieser nicht 

sehr steinreich ist (mindestens 75 % Grobbodenanteil, Festlegung vor Ort durch die Boden-

kundliche Baubegleitung (BBB)) oder direkt dem Festgestein- bzw. Festgestein-Verwitte-

rungshorizont aufliegt.  

 Für Erdarbeiten wie Aushub, Zwischenlagerung und Wiedereinbau gelten analog zur Befah-

rung die Vorgaben nach Tabelle 3 sowie Bild 2 der DIN 19639. 

 Der Aushub, Zwischenlagerung und Wiedereinbau hat getrennt nach Ober- und Unterboden 

zu erfolgen. Sofern der Unterboden seinerseits deutliche Schichtfolgen aufweist, sind diese 

ebenfalls möglichst getrennt zu behandeln. 

 Auf natürlichen sowie unter land- und fortwirtschaftlicher Nutzung stehenden Flächen wird 

eine Beweissicherung vor Baubeginn empfohlen. 

Der anstehende Boden in Zuwegungen ist bedarfsweise durch mineralische Schüttungen (über Ge-

otextil) oder Lastverteilungsplatten, insbesondere im Kurvenbereich, zu schützen. 

Erdarbeiten haben grundsätzlich bei hinreichend trockenen Bodenverhältnissen zu erfolgen. Die Ge-

fahr des Auftretens schädlicher Bodenverdichtungen steigt, insbesondere bei sehr bindigen und 

stark humosen Böden, mit zunehmender Bodenfeuchte. Die Folge schädlicher Bodenverdichtungen 

sind die Abnahme der Luftkapazität (LK) und infolgedessen ein verringertes Infiltrationsvermögen für 

Niederschlagswasser, Stauwasserbildung, erhöhte Verschlämmungsneigung, verminderte Durch-

wurzelbarkeit und Gefügeschädigung. 

Der ausgekofferte Oberboden ist ortsnah, d. h. unmittelbar seitlich neben den Abtragsflächen, auf 

Miete zu lagern. Eine zentrale Lagerfläche für Oberboden ist nicht zielführend, da sich hierdurch 

zwangsläufig längere Transportwege auf der Fläche ergeben. Quertransporte von Bodenmaterial 

innerhalb des Bauvorhabens sind möglichst zu vermeiden. Die Bodenmieten sind folglich am Au-

ßenrand der bauzeitlich genutzten Flächen anzulegen. An die Herstellung und Pflege der Bodenmie-

ten werden nachfolgende Anforderungen gestellt:  

 Herstellung von Ober- und Unterbodenmieten auf dem anstehenden Oberboden (d. h. kein 

Abziehen des Oberbodens vor Unterbodenauftrag) 

 Maximale Mietenhöhe 2,0 m für Oberboden 

 Trapezartige Ausbildung der Mieten 
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 Die Profilierung hat lediglich durch leichtes Andrücken der Mietenflächen zu erfolgen, ohne 

die Oberflächen zu verschmieren (kein Glattziehen). Auf ein Andrücken bzw. Profilieren der 

Mieten kann auch verzichtet werden, da sich hierdurch die anschließende Begrünung er-

leichtert. Die glatte, formschöne Miete wirkt lediglich optisch ansprechend, bewirkt aber nicht 

zwangsläufig eine fachgerechte Lagerung des Oberbodens. Pflegeschnitte im Nachgang 

müssen jedoch grundsätzlich gewährleistet werden. 

 Die Mieten sind auf einer durchlässigen und ebenen oder am Hang befindlichen Fläche an-

zulegen, um Stauwasserbildung am Mietenfuß zu vermeiden. Muldenlagen sind entspre-

chend auszuschließen. Die vorgesehenen Lagerflächen der Mieten sind vor sowie während 

der Herstellung nicht zu befahren. 

 Bei einer geplanten Lagerungsdauer von > 2 Monaten sind die Mieten unmittelbar nach Fer-

tigstellung mit geeignetem Saatgut zu begrünen. Es sind grundsätzlich stark wasserzehren-

den und je nach Lagerungsdauer mehrjährige Pflanzen anzusäen (z.B. Luzerne-Klee-Gras). 

Eine Begrünung kann auch im Herbst oder Winter mit geeignetem Wintersaatgut erfolgen. 

Zur Begrünung der Mieten wird auf die DIN 19639 und die DIN 18915 (Vegetationstechnik 

im Landschaftsbau – Bodenarbeiten) verwiesen. Eine Selbstbegrünung der Mieten ist nicht 

zielführend.  

 Mietenpflege: Die begrünten Mieten sind regelmäßig zu mähen (mindestens 1 Mal/Jahr, Ent-

fernen des Schnittguts), bei trockener Witterung nach der Ansaat zu bewässern und bedarfs-

weise nach Anweisung der BBB nachzusäen.  

 Vor der Begrünung ist ggfs. eine Auflockerung oder ein Aufrauen der Mietenflanken erfor-

derlich, damit das aufgebrachte Saatgut nicht direkt zum Böschungsfuß rollt oder bei Regen 

abgewaschen wird 

 Eine Pflege der Mietenbegrünung durch regelmäßige Mahd ist obligatorisch.  

Bei der Herstellung von Unterbodenmieten gelten grundsätzlich dieselben Vorgaben wie für 

Oberbodenmieten (inkl. Begrünung), lediglich die max. Mietenhöhe liegt hiervon abweichend bei 

3,0 m. Untergrundmaterial (aus dem C-Horizont) muss nicht begrünt werden. Mieten aus Oberboden 

und Unterboden sowie ggfs. dem Untergrundmaterial (C-Horizont) sind räumlich getrennt voneinan-

der anzulegen.  

Vor der Beräumung der bauzeitlich genutzten Flächen sind diese von sämtlichen Baumaterialien zu 

befreien. Mineralische Baustraßen wie auch Lastverteilungsplatten sind rückschreitend rückzu-

bauen. Gleiches gilt für unterlagernde Schutzvliese. Es ist Sorge zu tragen, dass keine Vliesreste 

vor Ort verbleiben. Ebenso dürfen keine mineralischen Fremdbestandteile vor Ort verbleiben, d.h. 

der ursprüngliche Grobboden- oder Skelettanteil des Bodens ist wiederherzustellen. 

Nach Rückbau von BE- / Logistikflächen ist das anstehende Planum tiefenzulockern. Hierzu sind je 

nach Verdichtungsgrad Heckaufreißer (Raupe) Tiefgrubber, Spatenmaschine (bei intensiver Boden-

verdichtung) oder vergleichbare Gerätschaften einzusetzen. Das alleinige Auflockern mittels Bag-

gerkralle ist nicht ausreichend. Nach Lockerung des Unterbodens ist dieser nicht mehr zu befahren. 

Die Arbeiten zur Tiefenlockerung haben bei hinreichend trockenen Bodenverhältnissen gemäß Ta-

belle 2 der DIN 19639 zu erfolgen (siehe Anlage 3). Optimal sind Arbeiten bei halbtrockener Konsis-

tenz, ab einer weichen Konsistenz sind Bodenarbeiten nicht mehr zulässig. Die erforderliche Locke-

rungstiefe beträgt bei geringverdichteten Flächen 60 cm unter endgültiger GOK, bei stark verdichte-

ten Flächen 90 cm u. GOK. Sofern Abtragsbereiche wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt 

werden, erhöht sich die erforderliche Lockerungstiefe entsprechend. Grundsätzlich orientiert sich die 

erforderliche Bearbeitungstiefe an der verursachten Verdichtungstiefe. Die Arbeiten können in dem 

Fall zweckmäßig vor dem Bodenauftrag stattfinden.  
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Die Tiefenlockerungsarbeiten sind auch im Bereich von Mietenaufstandsflächen durchzuführen. 

Hierbei ist Sorge zu tragen, dass es zu keiner Vermischung von Ober- und Unterboden kommt. Der 

Geräteeinsatz ist entsprechend anzupassen.  

Die mechanische Tiefenlockerung ist nach Abschluss durch die BBB abzunehmen.  

Der Auftrag von Oberboden erfolgt vor Kopf ohne Befahren des zuvor gelockerten Unterbodens. Der 

Oberboden wird locker, d.h. ohne Verdichtung eingebaut. Um spätere Setzungen des locker einge-

bauten Bodens zu kompensieren, ist der Oberboden mit entsprechender Übermächtigkeit einzu-

bauen. Wie beim Bodenauftrag sind die Vorgaben zur Bodenfeuchte und Maschineneinsatz zu be-

achten. Der Einsatz schiebender Fahrzeuge (Planierraupen) zur Herstellung des Planums ist im 

Konsistenzbereich 1 (fest) bis 3 (steif) zulässig. Nach Bodenauftrag ist die Fläche erneut oberflächig 

mittels Grubber aufzulockern. Sofern der Oberboden mehrfach befahren wurde, ist eine tieferge-

hende Lockerung, z.B. mittels Pflug, erforderlich.  

 

Während der Arbeiten sind entsprechend der obenstehenden Ausführungen Maßnahmen zum 

Schutz des Bodens, zur Vermeidung von Bodenverdichtungen und der Störung des Bodengefüges 

vorgesehen. Unter diesen Voraussetzungen können Beeinträchtigungen des Bodens bzw. der Bo-

denfunktionen auf ein Minimum reduziert werden. Durch fachgerechten Wiedereinbau des Oberbo-

dens im Bereich der Baugrube bleibt das Samenpotenzial erhalten. 

5.2 Rekultivierungsmaßnahmen 

Nach Abschluss der Baumaßnahme bzw. Nutzungsende von BE- / Logistikflächen erfolgt eine Re-

kultivierung bauzeitlich genutzter Flächen. Bodenveränderungen sind dabei so zu beheben, dass die 

Böden ihre ursprüngliche Funktionserfüllung wiedererlangen. Im Landschaftspflegerischen Begleit-

plan (LBP) ist diese Maßnahme mit der Bezeichnung V 3 festgelegt. 

Ein Erfordernis der Rekultivierung ergibt sich hauptsächlich für die bauzeitlich in Anspruch genom-

menen BE- / Logistikflächen. Die Rekultivierung hat unter dem Vorsatz zu erfolgen, dass die Böden 

nach Abschluss der Maßnahme mindestens dieselbe Qualität wie vor dem Bauvorhaben mit Blick 

auf die relevanten Bodenfunktionen aufweisen müssen. Für zuvor ackerbaulich genutzte Flächen 

bedingt dies nicht nur eine Wiederherstellung der früheren Oberbodenmächtigkeit. Vielmehr sind 

folgende Bodeneigenschaften, welche die natürliche Bodenfruchtbarkeit bedingen, wiederherzustel-

len: 

 Natürliche Lagerungsdichte des Bodens (Ober- und Unterboden), 

 Max. Durchwurzelungstiefe und Durchwurzelbarkeit, 

 Grobbodenanteil, 

 Stauwasserverhältnisse, 

 Ursprüngliche Luftkapazität, Feldkapazität und Versickerungsvermögen, 

 Schadstofffreiheit. 

Zur Wiederherstellung der Bodeneigenschaften nach Bauende sind nachfolgend beschriebene Ar-

beiten notwendig.  

 Fachgerechter Rückbau der bauzeitlich genutzten Flächen 

 Tiefenlockerung und Oberbodenauftrag 

 Zwischenbewirtschaftung 
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5.3 Ausgleichs- bzw. Gestaltungsmaßnahmen 

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Böschungen und angrenzenden Bereiche durch Be-

pflanzung und Ansaat aufzuwerten. Die Einfügung der ausgebauten Trasse in das Landschaftsbild 

wird durch Umsetzung dieser im LBP als A 1 bezeichneten Maßnahme verbessert. 

 

Einzelheiten zur landschaftspflegerischen Ausführungsplanung enthält der LAP, der nicht Bestand-

teil der Genehmigungsunterlagen ist. 
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6 Fazit 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie der Ausgleichs- 

bzw. Gestaltungsmaßnahmen wird gewährleistet, dass die Umsetzung des Vorhabens dem Schutz-

zweck des Landschaftsschutzgebietes 1.25.060 „Leintal mit Seitentälern und angrenzenden Gebie-

ten“ (Verordnung vom 14. Januar 1999) nicht zuwiderläuft und den Charakter des Landschafts-

schutzgebietes nicht ändert.  
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Anhang 1: Verordnung des Landratsamts Heilbronn über das Landschaftsschutzgebiet „Lein-
tal mit Seitentälern und angrenzenden Gebieten“ vom 14. Januar 1999 
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